
  SOFTWARE FÜR THERAPEUTEN

Bedingungen für FlatRATE Online-Dienst

1. Vertragsgegenstand

1.1 Gegenstand dieser Bedingungen ist die zeitlich be-

fristete  Überlassung  von  Standardanwendersoftware, 

nachstehend Programme, genannt  durch die  S+T Soft-

ware Technic GmbH, nachstehend S+T genannt, in Form 

eines  Online-Dienstes  (Application  Service  Providing) 

basierend  auf  Terminal-Server  Technologie,  nachste-

hend Dienst genannt.

1.2  Für  die  Nutzung des Dienstes  benötigt  der  Kunde 

einen Internet-Zugang, der nicht Gegenstand dieser Ver-

einbarung ist und vom Kunden selbst beschafft und be-

trieben werden muss.

1.3 Für die Nutzung des Dienstes eine Zugangssoftware 

(Terminal-Client)  erforderlich,  die  nicht  von S+T erstellt 

wurde.  Für  dieses  Programm gelten  die  Bedingungen 

des jeweiligen Herstellers.

2. Leistungen

2.1 S+T stellt dem Kunden während der Vertragslaufzeit 

ein Konto auf einem Server einer an das Internet ange-

schlossenen  Datenverarbeitungsanlage  zur  Verfügung. 

S+T besorgt die Installation der Programme und die zum 

Betrieb der Dienste erforderlichen Systemarbeiten sowie 

die Installation von Updates.

2.2  S+T stellt  dem Kunden  die  erforderliche  Zugangs-

software für die Vertragslaufzeit leihweise zur Verfügung. 

Die Installation und Inbetriebnahme der Zugangssoftwa-

re, sowie Installation, Inbetriebnahme und Betrieb des In-

ternetzugangs  (Nr.  1.2)  sind  nicht  Bestandteil  dieses 

Vertrages.

2.3 S+T besorgt  die  Verschlüsselung und den Versand 

vom Kunden mit Hilfe der Programme erstellter Abrech-

nungsdateien an die  Träger  der gesetzlichen Kranken-

versicherung nach § 302 SGB V.

2.4 S+T erstellt einmal täglich eine Sicherung der Daten 

des Kunden, sofern dieser in der Datenbank einen Be-

nutzerdatensatz  der  Berechtigungsklasse  „Datensiche-

rungs-Operator“ (siehe 6.5) anlegt und S+T die notwen-

digen Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) mitteilt.

2.5 Die Erfassung von Stammdaten und ähnliche Vorar-

beiten sowie der Betrieb eines E-Mail Postfachs, des In-

ternet-Zugangs  des  Kunden  sowie  wie  Schulung  und 

Einarbeitung  der  Anwender  gehören  nicht  zum  Leis-

tungsumfang dieses Vertrages.

2.6 Der Dienst und die Programme entsprechen in Funk-

tionsumfang, Leistung und Verfügbarkeit  den jeweiligen 

Produktbeschreibungen  und  Ankündigungen  von  S+T. 

S+T steht nicht dafür ein, dass der Dienst oder die Pro-

gramme den speziellen Anforderungen des Kunden ent-

spricht.

2.7 S+T ist berechtigt Subunternehmer mit der Durchfüh-

rung der vertragsgegenständlichen Leistungen zu beauf-

tragen.

3. Nutzungsumfang

3.1 Anzahl der gleichzeitigen Zugänge, Bezeichnung der 

einzelnen Programmteile,  Installationsort,  Entgelt  sowie 

einmalige  Nebenkosten ergeben  sich aus dem Bestell-

schein  bzw.  ersatzweise  aus  den  allgemein  zugängli-

chen  Produkt-Informationen  und  Ankündigungen  von 

S+T. Die Programme werden dem Kunden einschließlich 

verbaler Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt.

3.2 Der Kunde ist, sofern auf dem Bestellschein nicht an-

ders vereinbart, zur Nutzung des Zugangs an einem Per-

sonalcomputer  gleichzeitig  berechtigt.  Die  Dauer  der 

Nutzungsberechtigung ist begrenzt auf die Vertragslauf-

zeit.

3.3 An den Programmen bestehen Schutzrechte von S+T 

und Dritten. Soweit die Rechte Dritten zustehen, hat S+T 

entsprechende  Nutzungs-  und  Vertriebsrechte.  Alle 

Rechte an den Programmen - im Original oder in der Ko-

pie - bleiben bei S+T. Dem Kunden ist es nicht gestattet, 

Schutzrechtsvermerke  bzw. sonstige  Rechtsinhaberver-

merke des Lizenzgebers, die sich auf Datenträgern, Do-

kumentationsunterlagen  oder  sonstigem Material  befin-

den, zu entfernen oder zu verändern.

4. Service

4.1 S+T wird dem Kunden in der von S+T für erforderlich 

gehaltenen Weise für telefonische oder - bei Benutzung 

von E-Mail - schriftliche Auskünfte zur Verfügung stehen, 

unabhängig  davon,  ob  Gegenstand  der  Anfrage  Pro-

grammfehler, Bedienungsfehler oder Störungen von drit-

ter Seite sind.

4.2 S+T wird dem Kunden in der von S+T für erforderlich 

gehaltenen  Weise  Unterstützung  durch  Fernbetreuung 

zur Verfügung stellen, sofern der Kunde über einen ge-

eigneten Internetzugang verfügt.

4.3 Der Umfang der Auskünfte bzw. Unterstützung nach 

Nr. 4.1 und 4.2 ist auf die Erhaltung der Betriebsfähigkeit 

bzw. auf die  Wiederaufnahme des Betriebes einer ord-

nungsgemäß  durchgeführten  Installation  der  Software 

begrenzt. Die Installation selbst sowie die Schulung oder 

Einarbeitung nach Nr. 7.4 werden gemäß der jeweils gül-

tigen Preisliste gesondert berechnet.

4.4 S+T wird dem Kunden die Benutzung ihrer Datenver-

arbeitungsanlagen für die Rekonstruktion oder Aufberei-

tung  ggf.  zerstörter  Daten  bevorzugt  anbieten.  Die  für 

eventuelle  Rekonstruktionsarbeiten  anfallenden  Kosten 

(Arbeitszeit,  Material,  Maschineneinsatz)  sind  in  dem 

vereinbarten Entgelt nicht enthalten und werden gemäß 

Preisliste gesondert berechnet.

4.5 Die Arbeiten von S+T erfolgen in  der Regel  in der 

Zeit von werktags Montags bis Donnerstags von 8.00 bis 

19.00 Uhr und Freitags von 08.00 bis 15.00 Uhr in den 

Räumen von S+T oder in Ausnahmefällen nach Abspra-

che in den Räumen des Kunden. Im letzteren Fall  wer-

den die Wegezeiten für Hin- und Rückfahrt gemäß Preis-

liste gesondert berechnet.

4.6  S+T  wird  die  Leistungen  mit  solchen  technischen 

Hilfsmitteln  erbringen,  die  S+T  für  erforderlich  oder 

zweckmäßig hält und die S+T zur Verfügung stehen.

5. Verbesserungen und Weiterentwicklungen

5.1 S+T arbeitet nach eigener Entscheidung laufend an 

der Verbesserung der Programme in ihrem organisatori-

schen  Ablauf,  im Programmablauf,  in  der  Berücksichti-

gung  neuer  oder  geänderter  gesetzlicher  Vorschriften, 

soweit letztere bei Vertragsabschluss für S+T vorherseh-

bar waren und für S+T nicht zu einem Aufwand führen, 

der  einer  Neuerstellung  des  zu ändernden  Programm-

teils nahe kommt sowie an der Bereithaltung der jeweils 

auf dem neuesten Stand befindlichen Dokumentation.

5.2 Verbesserte Programmversionen werden in von S+T 

festgelegten Zeitabständen entwickelt und dem Kunden 

über den Dienst zur Verfügung gestellt.

6. Datenschutz

6.1 S+T ist verpflichtet, die Bestimmungen für Auftrags-

datenverarbeitung im Sinne des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG) einzuhalten,  sofern eine  Auftragsdaten-

verarbeitung vorliegt (Nr. 2.3). Alle Mitarbeiter von S+T, 

die mit den Daten des Kunden in Kontakt kommen sind 

gemäß BDSG auf die Einhaltung der Bestimmungen des 

Datenschutzes  verpflichtet,  ein  betrieblicher  Daten-

schutzbeauftragter ist bestellt.

6.2 Bei Inbetriebnahme des Dienstes generiert der Kun-

de einen Schlüssel, der zur Verschlüsselung aller Daten 

verwendet wird, sowie ein Administratorpasswort für die 

Datenbank.  Der  Kunde trägt  die  Verantwortung  für die 

Aufbewahrung  und Geheimhaltung  des Schlüssels  und 

des Passworts. Weder der Schlüssel noch das Passwort 

dürfen S+T bekannt gemacht werden. Wird der Schlüs-

sel oder das Passwort kompromittiert, ist der Kunde ver-

pflichtet,  einen neuen Schlüssel  zu generieren und ein 

neues Passwort zu vergeben.

6.3 S+T ist nicht in der Lage die in der Datenbank des 

Kunden gespeicherten Informationen einzusehen, auszu-

werten oder zu verändern. 

6.4  Benutzerdatensätze  versieht  der  Kunde  mit  einem 

ausreichend komplexen Passwort. 

6.5 S+T versichert, dass die Berechtigungen der Daten-

bank  so  vergeben  sind,  dass  Benutzerdatensätze  mit 

dem Berechtigungskennzeichen  „Datensicherungs-Ope-

rator“ keinen Zugriff auf die Datentabellen erhalten, son-

dern lediglich verschlüsselte Kopien der Daten zum Zwe-

cke der Datensicherung erzeugen können.

6.6 S+T stellt mit allen technisch und organisatorisch ge-

botenen Mitteln sicher, dass die Daten des Kunden nicht 

an Dritte weitergegeben oder von Dritten verarbeitet wer-

den können.

6.7 S+T wird die  Daten des Kunden nur entsprechend 

des durch diesen Vertrag vorgegeben Zwecks verarbei-

ten und weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Drit-

ter weitergeben oder verarbeiten, sofern die Weitergabe 

nicht  Gegenstand  dieser  Bedingungen  ist  (siehe  2.3), 

der  Kunde  schriftlich  zugestimmt  hat  oder  vorrangige 

Rechtsvorschriften S+T zur Weitergabe verpflichten.

6.8 Über die Bedingungen des BDSG hinaus verpflichtet 

sich  S+T zur Geheimhaltung aller  im Rahmen der  Ge-

schäftsbeziehung  erhaltenen  Erkenntnisse  gegenüber 

Dritten,  gleich  ob   diese  Informationen  der  ärztlichen 

Schweigepflicht  unterliegen oder in ihrer Natur ein  Ge-

schäftsgeheimnis des Kunden darstellen.

6.9  Beauftragt  S+T Subunternehmer  mit  der  Verarbei-

tung und Speicherung der Daten, werden deren Namen 

und Anschriften dem Kunden schriftlich mitgeteilt. In die-

sem Fall überprüft S+T die Einhaltung notwendiger Maß-

nahmen des BDSG durch die Subunternehmen im Auf-

trag  des  Kunden  und  besorgt  die  Einhaltung  der  Ge-

heimhaltungsvorschriften nach Nr. 6.8.

6.10  Die  Regelungen  dieses  Vertrages  entbinden  den 

Kunden nicht von eigenen Maßnahmen im Sinne des Da-

tenschutzes,  die  ihm  durch  das  BDSG  oder  andere 

Rechtsvorschriften auferlegt sind.

7. Pflichten des Kunden

7.1 Der Kunde stellt, sofern er die Hardware für den Be-

trieb des Dienstes über seinen Internetzugang (Router, 

Modem,  Personalcomputer,  Systemsoftware,  Drucker 

und  weitere  Peripherie)  nicht  von S+T bezieht,  sicher, 
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dass die von ihm beschafften Geräte den Richtlinien von 

S+T entsprechen, diese ordnungsgemäß aufgestellt und 

die  Installation  des Betriebssystems von fachkundigem 

Personal vollständig und nach S+T-Richtlinien durchge-

führt und der erforderliche Zugang zum Internet gemäß 

den Richtlinien von S+T hergestellt ist. 

7.2  Der  Kunde  vergütet  den  Aufwand,  der  S+T  durch 

nicht  rechtzeitige,  unvollständige  oder  unsachgemäße 

Installation selbst beschaffter Hardware entsteht zu den 

Preisen der jeweils gültigen S+T-Preisliste.

7.3 Der Kunde benutzt eine Software zum Schutz seiner 

EDV-Anlage  gegen Programme, die  als  Viren,  Würmer 

oder  sonstige  Malware  zu  klassifizieren  sind,  deren 

Suchmechanismen bzw. Suchtabellen über den Internet-

zugang  automatisch  gewartet  werden.  Diese  Software 

wird auf allen Rechnern eingesetzt, die an das Netzwerk 

des Kunden angeschlossen sind.

7.4 Der Kunde stellt sicher, dass während der Vertrags-

laufzeit fachkundiges, in der Bedienung der Programme 

geschultes Personal zur Verfügung steht.

7.5 Der Kunde ist verpflichtet die ihm überlassenen Zu-

gangsdaten  (Benutzername,  Kennwort)  vertraulich  zu 

behandeln,  nur  im Sinne  des Vertrages  zu verwenden 

und insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben.

7.6 Hat der Kunde Grund zu der Annahme, dass die ihm 

überlassenen  Zugangsdaten  Dritten  bekannt  geworden 

sind, beispielsweise durch Verlust des Routers, des Per-

sonalcomputers oder schriftlicher Aufzeichnungen, so ist 

er  verpflichtet  diese Tatsache S+T oder einer von S+T 

benannten  Stelle  umgehend  mitzuteilen.  S+T wird  den 

betreffenden Zugang sperren und dem Kunden innerhalb 

von einem Werktag neue Zugangsdaten mitteilen.

7.7 Der Kunde ist nicht berechtigt, Leistungen S+Ts aus 

diesem Vertrag an Dritte zu übertragen.

8. Preise und Zahlungsbedingungen

8.1 Für die Einrichtung des Dienstes berechnet S+T eine 

einmalige  Einrichtungsgebühr.  Für  die  Nutzung  des 

Dienstes wird eine monatliche Gebühr erhoben.

8.2 Die Höhe der Einrichtungsgebühr  und der  monatli-

chen Gebühr ergibt sich aus dem Bestellschein.

8.3 Sonstige, nicht im Bestellschein aufgeführte Leistun-

gen,  werden gemäß der  jeweils  gültigen  Preisliste  be-

rechnet.

8.4 S+T behält sich vor, die monatliche Gebühr mit einer 
Ankündigungsfrist  von  drei  Monaten  anzupassen.  Bei 
der Erhöhung der monatlichen Gebühr um mehr als 7,5% 
innerhalb von 12 Monaten seit  der letzten Festsetzung, 
ist  der  Kunde  berechtigt,  den Vertrag  unter  Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zum Ende eines Monats zu 
kündigen.

8.5  Die  monatlichen  Gebühren  sind  jeweils  im Voraus 

zum 1. eines Monats fällig. Die einmalige Einrichtungs-

gebühr  ist  mit  Vertragsabschluss  fällig.  Alle  Zahlungen 

erfolgen ausschließlich im Bankeinzugsverfahren.

8.6 Alle Preise verstehen sich zuzüglich jeweils gesetz-

lich gültiger Mehrwertsteuer und sind bei Fälligkeit ohne 

Abzug sofort zahlbar. Gegen Forderungen von S+T kann 

nur mit solchen Forderungen aufgerechnet  werden,  die 

rechtskräftig festgestellt oder nicht bestritten sind.

8.7 Im Falle eines Zahlungsverzuges kann S+T Zinsen in 

Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deut-

schen  Bundesbank  verlangen.  Das  gesetzliche  Recht 

S+Ts zur Kündigung und Geltendmachung von Schaden-

ersatz wegen Nichterfüllung bleibt unberührt.

9. Haftung

9.1 S+T übernimmt eine Haftung nur, soweit eine solche 
in diesen Bedingungen ausdrücklich geregelt ist. Ausge-
schlossen  sind  insbesondere  Ansprüche  aus Verschul-
den bei Abschluss des Vertrages, aus positiver Vertrags-
verletzung oder außervertraglicher Haftung.

9.2 Gerät S+T mit der Bereitstellung des Dienstes mehr 
als  2  Monate  in  Verzug,  kann  der  Kunde,  sofern  er 
glaubhaft macht, dass ihm aus dem Verzug ein Schaden 
entstanden ist,  für jede vollendete Woche des Verzugs 
eine  Verzugsentschädigung  verlangen.  Die  Höhe  der 
Entschädigung ist begrenzt auf 0,5% pro vollendete Wo-
che des Verzuges,  insgesamt  jedoch auf  5% des sich 
aus der verbleibenden Vertragslaufzeit ergebenden Ent-
gelts.  Weitergehende  und  andere  Entschädigungsan-
sprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter Be-
reitstellung ausgeschlossen, auch nach Ablauf einer S+T 
etwa gesetzten Nachfrist.

9.3 Dem Kunden ist bekannt, dass nach dem Stand der 

Technik Fehler in den Programmen und dem zugehöri-

gen  sonstigen  Material  nicht  ausgeschlossen  werden 

können. S+T steht dafür ein, dass der Dienst in allen we-

sentlichen Bestandteilen den gegenwärtigen Produktan-

kündigungen von S+T entspricht und dass die Dokumen-

tation die Informationen für den ordnungsgemäßen Ge-

brauch der Programme enthält.

9.4 Weitergehende oder andere Ansprüche des Kunden 
gegen S+T sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprü-
che auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Vertrags-
gegenstand  selbst  entstanden  sind,  zum  Beispiel  bei 
Verlust oder fehlerhafter Verarbeitung von Daten. 

9.5 Die Regelungen zu 9.1, 9.2, Satz 3 und 4, 9.3 und 
9.4 gilt  nicht,  sofern  in  Fällen  des Vorsatzes oder  der 
groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Das Recht 
des Kunden zum Rücktritt nach den gesetzlichen Bestim-
mungen im Falle eines Verzuges bleibt unberührt.

9.6 Der Kunde stellt  S+T von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die über die Haftung nach diesen Bedingungen hin-
ausgehen.

10. Vertragsdauer

10.1 Der Vertrag  beginnt  zu dem im Bestellschein  ge-

nannten Datum und wird auf unbegrenzte Zeit geschlos-
sen. Sofern im Bestellschein kein Vertragsbeginn festge-
legt  ist,  beginnt  der Vertrag an dem Tag,  an dem S+T 
dem Kunden die Zugangsdaten schriftlich mitteilt.

10.2 Der Vertrag ist beiderseits kündbar mit einer Frist 
von 3 Monaten zum Ende eines Vertragsjahres, frühes-
tens jedoch zum Ablauf von 12 Monaten nach Vertrags-
beginn. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt  hiervon unberührt.  Die Kündigung des Vertrages 
bedarf der Schriftform.

10.3 Darüber hinaus hat der Kunde das Recht zur vor-
zeitigen Kündigung des Vertrages in den Fällen, in de-
nen S+T Programmänderungen, die durch neue oder ge-
änderte  Gesetze  zweckmäßigerweise  durchzuführen 
sind,  wegen  des  damit  verbundenen  hohen  Aufwands 
nicht oder nur gegen Zahlung einer gesonderten Vergü-
tung  durchführt.  Die  Kündigungsfrist  beträgt  in  diesen 
Fällen drei Monate zum Monatsende, beginnend mit dem 
Datum des Inkrafttretens des Gesetzes bzw. der Geset-
zesänderung.

10.4 Verstößt der Kunde gegen eine Bestimmung dieser 

Bedingungen,  so kann S+T den  Vertrag  mit  sofortiger 

Wirkung schriftlich kündigen. 

10.5 Nach Vertragsende gibt der Kunde alle überlasse-

nen  Programmunterlagen,  insbesondere  die  Zugangs-

software,  einschließlich  angefertigter  Duplikate  an S+T 

zurück.

10.6 Nach Vertragsende gibt S+T die Daten des Kunden 

in  Form einer Datensicherung auf einem allgemein les-

baren Datenträger  zusammen mit einem Programm zu-

rück, mit dem die Daten in der dem Kunden bekannten 

Form sichtbar gemacht werden können.

11. Allgemeines

11.1 Die Einhaltung von Fristen seitens S+T setzt vor-

aus,  dass  der  Kunde  seine  vertraglichen  Verpflichtun-

gen, insbesondere seine Zahlungsverpflichtungen, recht-

zeitig und vollständig erfüllt.  Andernfalls verlängert sich 

eine  vereinbarte  Frist  um einen  der  Verzögerung  ent-

sprechenden Zeitraum.

11.2 Diese Bedingungen enthalten sämtliche Rechte und 

Pflichten zwischen dem Kunden und S+T und sind allein 

verbindlich.  S+T widerspricht  schon jetzt abweichenden 

oder entgegen-stehenden Bedingungen des Kunden.

11.3 Von den vorstehenden Bedingungen abweichende 

oder  zusätzliche  Vereinbarungen  sind  nur  wirksam in 

Form einer  schriftlichen  Zusatzvereinbarung  zu  diesen 

Bedingungen, in der auf die abgeänderten Klauseln Be-

zug genommen wird.

11.4 Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bedin-

gungen unwirksam sein, bleiben die Übrigen Bedingun-

gen hiervon unberührt. S+T und der Kunde sind in einem 

solchen  Fall  verpflichtet,  eine  unwirksame Bestimmung 

durch  diejenige  wirksame  zu  ersetzen,  die  dem  wirt-

schaftlichen  Zweck  der  unwirksamen  am  nächsten 

kommt.

11.5 Erfüllungsort ist Paderborn.

11.6  Alleiniger  Gerichtsstand  für  Streitigkeiten  aus der 

Durchführung dieses Vertrages ist, falls der Kunde Kauf-

mann ist, Paderborn.
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